
Sicher unterwegs mit Ihrer Kreditkarte?

Kreditkarten-Versicherungen Die EUROPÄISCHE

Nein.
In der Regel muss die gebuchte Reise mit der Kreditkarte
bezahlt werden.

JA!
Mit dem RundumSorglos-Jahrespaket ist man an 365 Tagen im
Jahr auf allen Reisen automatisch geschützt. Der Reiseschutz
für Einmalreisen gilt ab dem vereinbarten Zeitpunkt.

Auf das Kleingedruckte kommt es an! Prüfen Sie hier, ob Sie mit Ihrer Kreditkarte wirklich umfassend 
abgesichert sind. Mit der EUROPÄISCHEN gehen Sie in jedem Fall auf Nummer sicher!

Gilt der Reiseschutz auch unabhängig vom Kreditkarteneinsatz?

Kreditkarten-Versicherungen Die EUROPÄISCHE

Nein.
In der Regel ist nur der Kreditkarteninhaber abgesichert. 

JA!
Ob Familien-, Gruppen-, oder Schülerreise – jede Reisegruppe
wird so abgesichert, dass alle rundum geschützt sind.

Sind auch Ihre Mitreisenden mitversichert?

Kreditkarten-Versicherungen Die EUROPÄISCHE

Nein.
• Es wird nur ein fixer Betrag an Reisekosten abgesichert.

Gerät der Betrag höher, spricht man von Unterversicherung.
Dann leistet die Versicherung gar nicht oder nur teilweise.

• Im Notfall wird häufig nur bis zu einem Maximal-Betrag gelei-
stet, der nach aktuellen Standards nicht ausreichend ist. Die
Mehrkosten, wie beispielsweise beim teuren Krankenrück-
transport, müssen vom Kunden selbst getragen werden.

JA!
Die Reisekosten sind im Falle eines Stornos komplett 
abgesichert (je nach Produkt abzgl. des üblichen Selbstbehaltes). 

Im Krankheitsfall werden die Kosten für die notwendige
Heilbehandlung im Ausland und den medizinisch sinnvollen
Krankenrücktransport übernommen.

Werden im Schadensfall alle Kosten übernommen?

Kreditkarten-Versicherungen Die EUROPÄISCHE

Nein.
Oft wird ein Call-Center mit der Annahme der Notrufe beauftragt.

JA!
Alle Notrufe werden von einer professionellen Notrufzentrale ange-
nommen. Weltweit stehen den Kunden vor Ort spezielle Hilfe-Center
rund um die Uhr zur Seite.

Werden Sie im Notfall kompetent betreut?
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Kreditkarten-Versicherungen Die EUROPÄISCHE

Nein.
Viele Kreditkarten beinhalten nur den „medizinisch notwendigen
und ärztlich angeordneten“ Krankenrücktransport.

JA!
Die EUROPÄISCHE sichert immer den „medizinisch sinnvollen“
Krankenrücktransport ab!  

Ist der medizinisch sinnvolle Krankenrücktransport eingeschlossen?

Achtung: Der Unterschied ist signifikant!

medizinisch notwendig und ärztlich angeordnet:

• Nur wenn die Behandlung im Ausland nicht möglich ist, wird
der Patient nach Hause transportiert.

• Der behandelnde Arzt im Ausland entscheidet über den
Rücktransport. Doch welcher Arzt lässt einen zahlungsfähigen
Patienten gerne gehen und räumt ein, ihn nicht ausreichend
behandeln zu können?

• Der Patient ist im fremden Land und mit der fremden Sprache
auf sich allein gestellt.

medizinisch sinnvoll und vertretbar:

• Der Patient wird bei Transportfähigkeit auf jeden Fall nach
Hause zurückgeholt!

• Die Ärzte der Notrufzentrale in München entscheiden mit dem
Hausarzt sowie dem Patienten über den Rücktransport.

• Die Notrufzentrale setzt sich direkt mit dem behandelnden Arzt
im Ausland in Verbindung.

Kreditkarten-Versicherungen Die EUROPÄISCHE

Nur wenige. Nahezu alle!

• Angehörige: Ehe- und Lebenspartner, die in häuslicher
Gemeinschaft leben, Eltern, Großeltern, Stief- und Adoptiveltern,
Kinder, Stief- und Adoptivkinder, Enkelkinder, Geschwister,
Schwager und Schwägerin, Onkel, Tante, Nichte und Neffe;

• Mitreisende: Maximal 4 Erwachsene und maximal 2 Kinder, 
die miteinander verreisen;

• Betreuungspersonen die mitreisende oder daheimgebliebene
minderjährige oder pflegebedürftige Angehörige betreuen.

Welche Personen aus Ihrem nahen Umfeld können den Versicherungsfall auslösen?

Denken Sie daran: Eine Kreditkarte ist in erster Linie ein Zahlungsmittel und keine Reiseschutz-Karte!

Wir empfehlen Ihnen für jede Reise: Ihr Reisebüro:

RundumSorglos-Jahrespaket 

RundumSorglos-Paket

Quick & Easy-Paket

Ort, Datum: 

!


